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§ 3 Sbg. BTV § 3
 Sbg. BTV - Salzburger Bautechnikverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.10.2021

Die Önormen sowie die Richtlinien und Regelwerke des Österreichischen Instituts für Bautechnik, auf die in dieser

Verordnung verwiesen wird, liegen in der mit der Besorgung von Baurechtsangelegenheiten betrauten Abteilung des

Amtes der Landesregierung zur ö1entlichen Einsicht auf. Die Richtlinien und Regelwerke können überdies im Internet

auf der Homepage des Österreichischen Instituts für Bautechnik unter der Adresse „www.oib.or.at“ eingesehen

werden.

In Kraft seit 01.07.2016 bis 31.12.9999
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